
REIS EB E D IN G U N G EN
Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6, 59821 Arnsberg

sehr geehirer Reisegasr,

esen Sie bitte unsere nachslehenden Reisebedingungef, die ergänzend zu den

SS 651 des Bürgerlichen Geselzbuches ge te., ln Ruhe ünd mit Sorgfäli durch

1. Abschl0ss des Reisevertrages
N,4it der Anmeldung bieten Sle dem Velkehrsverein Arnsberg e.V. (nachfolgend WA 9enann0 den Abschluss elnes Reisevedrages verbindlich an.
Die Anmeldün9 känn schrinlich, mürdlich oder fernmündlich volgenommen werden. Sle eriolgl durch den Anmedenden auch filr alle in derAnmeldunq
mitalfgelühden Teilnehmer, für deren Verlragspflichl der Anmeldenden wie ior se.e elgenen Verpiichtungen einsleht, sofern e. eine enisp.echende
gesondede Velp lichtung durch ausdrückliche und 9esonderle Erklärun9 abernornmen hat
DerVertrag kommt mitderAnnahme durch den WA zustande. DieAnnahme bedärikener bestimmten Form. Beioder unvezüglich fach Venragsab-
schlusswird der WA lhnen die Reisebestäligong aushändigen.
Weichi der lnhall der Reisebestätig ung vom lnhall der Anme dung ab so liegt ein .eues Angebot des WA vor, an das wir für die Daler von 1 0 Tagen
gebunden sind. Der Verlräg kommt aufder Grund age dieses neuen Angebots zuslande, wenn Sie us innefialb der Bindungsfiist die Annahme erklä

a) N,lit Verlragsabschllss hät der Kunde, wenn eine entsprechende Rechnungsslellung durch den WA erfolgt, eine Anzahlfg bis zur Htjhe von
zwanzlg vom Hünd€rt des Reisepreises zu leisten. Die Anzahlung wnd auf den Reisepreis angerechnel Ein Reisesicherufgsschein (S 651 k Abs. 3
BGB)wird nach Erhah derAnzähl!n9 ausgehändigt.
b) Die Restzahlung wid zweiWochen vor Relsebeginn gegen Aushänd gung der Reiseunterlagen fä ig.

Welche leisiungen vertlag ich vereinbai( sind, e.gibl sich aus d€n Leistufgsbeschreibungen lm Prospekl urd aus den hierauf bezugnehmenden
An9aben in der Relsebesläli9!ng
Die in dem Prospekt enthällenen Angaben sind filr den WA bndend. Der Reiseveranstalter behält slchj€doch alsddcklich vor, aus sach ich bercch
ligten. erheblichen und nichi vorhersehbaren Gdnden vor Vedrägs€bschluß eine Anderung der Prospekibedingongen zu erkären, über die der
Reisende vor Buchung sebnverständllch jnformiei. wird.
4. Leistungs- und Preisänderungen
Anderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleislungen von dem vereinbarlen lnhat des Reiseve(räges, die nach Venragsabschluß nolwendig
werde. ond die vom VVA nichi wider lre! und Glauben hebeigetühd wuden sind nur gestaitet soweit dLe Änderungen ode. Abweichunqen nrchl
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchien Reise nicht beelnträchtgen.
Eventuele Gewähieistuogsansprüche bleiben unberühd, soweltdie 9eänderter Lejstungen mit Mängeln behaflel sind.
Der WA ist ve@flichlel, sle über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzoglich n Kenntn is zu selzen. Gegebefenfalls werden wir lhnen eine
kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritl anbielen.
Der WA behält slch vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchufg bestätigten Preise im Fallder Erhohung derAbgäben tor bestimmte Leistungen in
dem Umfang zu ände.n, wie sich deren Efiöhung prc Peßon äuf den Reiseprcis atswilk| sorern zwschen Venragsabschluß und dem ve€i.barte.
Reisetermin mehr als 4 [4onate lie9en,
lm Fäle einer nachlräglichen Anderung des Reiseprclses oder einerAnderung einer wesentlichen Reseleistung hat derWA Sie unverzügich, späle
stensiedoch 2l Tagevor Reßeanlrn davon Ln F.enntnis zu seizen PreiserhÖhufgen nach diesefi Zeilpunktsind nicht zulässig. BeiPreiserhöhungen
um mehr ats 5 % oder m tatl erner erheb chen Anderung eifer wesentlichen Relseleislung sind sle beechtigl vom Rejsevedrag zurockzutreter oder
die Teilnahme an ei.er mindestens gleichwertigen Reise zu ve angen wenn wir ln der Lage sind eine solche Reise ohre l',lehrpreis iür Sie äus
Jrseren Angebor anz-biere1.
Sie haben diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch den \A/A Uber die Preiserhöhurg bzw. Anderung der Reiseleislung uns gegenüber

5. Rückkitt durch den Kunden, Umbuchutgen, EEatzpeßonen '
5.1 Treten Sie vom Reisevenrag, der schriidich e*lädwe.den muss, zurilck oder trelen sie die Relse nichi an, so konnen wir Ersatz iilr die get.offenen
Reisevokehrungen und für lnsere Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes s.d gewöhnlich eßparle Aufiderdungen und
qewöhnlich mögliche andeBeiilge VeMendungen der Reiseeistungen zu berilcksichtigen.
Wh sind berechlgt diesen Ersatzänspruch onier Bedcksichliqung der nächstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitponktes des Rücktlls zln
vertraglich vereinbarlen Reisebeginn in enem prozentualen Verhällnis zum Reisepreiszu pauschaLierenl

Unsere Rücktrittsqebühren betragen:
bis zum 31 Tag vof Reiseantrtt20 % des Reisepreises, ab dem 30. Tag vor Reiseantrill25 % des Reisepreis€s, ab dem 22 Tag vor Reiseanhitt35 %
des Reisepreises, ab dem 15. Tag vorReiseantrtt 50 % des Reisepreises, ab dem 8. Tag vor Reiseantrltt 65 %, ab dem 2. Tag vorReseantitl bis zum
Tag des Reiseantilts oder bei Nichian.eise 80 % des RejsePreises.
Die Rücktiltsgebuhren werden sofon iälli9.
5.2 Weden auf Wunsch des Kunden nach der Buchufs der Reise tür einen Temin der innerhalb des zeitlichen Ge turssbereich der Reiseaussch.ei'
bung iest Anderungen hinsichllich des Reisetemins oder der Unterkunft voeenommen (Umbuchufs), kanf der WA bis zum 31. Tag vor Reiseant tt
30, € pro Peßon berechnen
UmbuchungswUnsche, die nach dem 31 . Tag vor Reiseanh tt edolgen, konnen sofem lhre Durchführung überhaupt mijg lich ist, nur nach Rockl tl vom
Reiseverlrag zu Bedl.gungen gemäß Zifi. 5.1. und glelchzeiliger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies giLt nichl bei umblch!ngsw(hsche., dle
nu.9e ngfügige Kosten verursachen.
5 3 Bis zum Reisebeginn können Sie verlangen, dass slatl lhnen ein Dritler in die Rechte und Pllichien aus dem Reisevenrag elnt tt. DerWA kann
dem Einlrirt des D lten wideßprcchen, wenn dieserdei besonderen Reiseerfordemissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetziche Vorschiften
oder behördliche Anordnun9en eni9e9enstehen.
Triti ein Dritter in den Vedrag ein, so haftei er und Sle dem WA als G€samtschuldner lür den Reisep.eis und dle durch den Eirt.itt enislehenden

5.41m Falle eines Rücklrilts kann derwA von lhnen die iatsächllch entsiandenen l!'leh*osten venangen.
5.5Werden aus einer Gruppenbuchung so viele Personen stornien dass die Mindesüeilnehmerzahl, die dergewähi(en Gruppenemäßigong zugrunde
lag, nlcht mehr ercichl isi, so sind wir berechtiqt vom Verträg zurUckzutreten es sei denn, die verbleibenden Teilnehmer erklär€n sich bereit, den
Reisepreis für Einzelbuchunsen zu zahlen.
6. NichtinAnspruchgenommeneLeistung
Nehmen Sie einzelne Reiseeistungen infolge vorzeitiger Rückrelse oder aus sonstigen Gründen njcht in Ansprrch, so wird sich der WA bei den
Leistugsträgern um Eßlattuig der eßparten Aufwenduigen bemilhen. Diese Velpnchtung entiällt, wenn es sich um völlig urerhebliche Leist!ngen
handeli oderwenn einer Eßtattung gesetzliche oder behörd iche Bestimm!ngen enlgegenslehen.
7,Rücktitt und Kündigung durch den WA
Der wA kann in folgeiden Fätten vorAniritt der Reise vom Reisevertrag zurLlcklreten oder nach Antrltl der Reise def Reisevedrag kündigen.
a) Ohne Einhalung elner Frst
Wenn Sie die Ourchtühru.rg der Reise ungeachtet einer Abmahnug des WA nachhaltig stören oder wenn Sie sich in sochem Maße verlragswdrig
verhalten, dass die soto.llge Aufhebung des Vedrages gerechtfertigt ist. Kündigl der vVA, so behalten wir den Anspruch auf den Reisepreis: wir
m{lssen unsjedoch d€n Wert der ersparten Autwendungen sowie diejenigen Vodeile an€chnen lassen, die wir aus eirer andeMeiugen Ve^lendung
der nichl inAnspruch qenomne.en Leisrung e.langen, einschließlich dertrnsvon den Leistungslräqern quigebrächien Beträge.
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b) Bis 4wochen vor Reiseantritt
Wenn de Durchführung der Rerse nach Aosschöplung aller Mdglichkeiten für den WA deshalb nicht zumutbar lst, wei das Buchungsauftommen für

0t""" n"t* so gering" tst, Oass die uis im F;tte 
-der 

Durchführung der Reise enlslehenden Kosten eine Übeßchrelung der widschäfllichen

Oplergrenze, bez;gen;uf diese Reise, bedelren würd€ Eln Rücktrirtsrechi des WA bestehltedoch nur,wenn wirdie dazu iÜhrenden Umsländencht
,; verlreien habe; (z.B kein KatkuLauonsJehLer) und wenn wn de zu lnserem Rücklrllt Iührenden Umslände nachweisen und wenn wn lhnen ein

vergleichbares Ersatzangebot unterbreitel haben.
wir-o oe aetse aus diasem Grund abgesagt, so erhalten sie den elngezahhen Resepreis unvezüglch zlrijck zusätzlich wnd lhnen lhr Bu-

ch!ngsauirand pauscha erslaltet, sofern Sievon !nserem Eßatzangebot ke nen Gebrauch macher'

8. A!fhebung des Ve.trages wegen außergewöhnljcher Umstände
Wnd dje Reis; inrotse bei Vedragaabschruss ntchr volhe6ehbarcr höherer Gewa terheblich erschwei(, selährdel oder beeinträchtisi, so können sowohl

derwA ats auch Sle den Verrr;g kündigen. Wnd der Vedras sekündigl, so kann der WA ror die beGits erbrachten oder zur Beendisuns der Reise

noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung ve angen

weilerhin id d;r wA vepfltchlet, Jie norlveidigen Maßnahmen zu treffen i.sbesondere, falls de. venräg die R ückbeiÖrderung umrassi Sie zurückzu_

befördeh. Die Mehrkosten fürdie Rockbefördenrng sind von den Paneienle zur Hältie zu iragen. lm übigen iallen dle lvehrkoslen dem Reiserden z!r

91 OerViAhafiet im Rahmen der Sorgfaltspflicht e res ordentlichen Kaulmanns für:

1 Oie gewissenhafte Resevoberetung,
2 D,e rorqfaltge aLs$ählder LoeNächu.9 der LeEtu-gsr.ager'
3. Die Riö gk;it der Bescheibunq atter ii den Kalalogen angesebenen Reisediensueistungen, sorern der WA nicht gemäß zifr 3 vor Veriragsab_

schluss eineAnderung der P.ospektangaben erklärt hati
4. oie ord.ungsgemäße Elbring!ng der vertaglich vereinbanen Reise eislungen

9.2 Der WA liafretfür einVeßchulden dermil der Leislunsserbringung betrauten Peßon

$ind die Reise ntcht vedragsgemäß erbrachr, so kann der Reiserde abhilfe verlangen DerwA kann die Abhille verueigern,wenn sie elnen unverhäll-

nismäßigen Aufwand edoden.
Der WÄ kann auch in derWeise Abhitfe schaffen, dass er eine gleichwerlige Eßätleistung erbingt. Der WA kann die Abhllfe leMeigem, wenf sle

einen unverhälinismäßigen Autwand edorded
B) Minderung des Reisepreises
Fir die Dau;r einer nicir verträgsgemäßen Erbringuns der Reise ronnen sE e,ne enlsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlansen

(Mjnderung) Der Reisepreis isr in d; Verhäthis heiab2userzen n werchem zur zet des Verräurs derWen der Reise in mangeltreiem zusland zu

;tem wi.j(i;6en weft se;hnden haben würde. Die [4inderung litt nichtein, soweit sie es schu]dhafl !nte ässen den l,langelanzlzeisen

c) Kündigung des venrages
\,^iid €ine-Rei;e iniotge ein;s tMangets erhebtich beelntrachtigt und leisteiderWA innerhalb eine. angemessenen Frist keine Abhilfe, so können Sie im

Rahmen der gesetztichen BesUm;unsen den Reisevedrag , ln lhrem egenen lnteresse üns aus Beweissjcherungsq dnden zweckmäßig dlrch dle

sch ftiche EÄtäruns, kündigen. Dass;tbe gitl, wenn lhne;die Reise lnfolge eines [4angels aus wichiisem uns erkennbaren Grund, nichl zuzumlten

isi. o"ie""timmunö 
"ino 

r-rist for die Abh-ifo bedarr es nur dann nicht, wenn Abhllre unmdslich isl oder vom WA veMeigen wid oder wenn die

soforlige Kündlgung desvertrages durch ein besondercs lnteresse lhrerseiis g€rechtfenlgt wird

Ste sciurOen oäm We Oen auiote tn nnspruch senommenen Lelstungen entlallenen Teildes Reisepreises, soiern dlese Leistungen fürSie von lnler

Sie können unbeschadei der tMinderung oder der Kandiguog Schadd.sersalz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei d€nf, der Mangel der Reise

beruht auieinem Umsland, den der WA nicht zu venreten hai
11, Eeschränkung der Haftung
1 1 .1 Die vedragtide Haftung de1 WA rii r Schäden, die nicht Körpeßchäden sjnd, ist auf den dreitachen Relsepreis beschränkt,

1. soweii eif s;haden des R;isenden wedervorsätzlich noch grob fahrlässig tlerbeigefÜhft wnd oder

2 soweit der WA für einen thnen enlstandenen Schaden allein wegen eines Veßchuldens eines Leistufgsträgers veranhvortlich isl

11,2 Deliktische Haftung
riegi dei Retsepeis ijOei r.$3,- €, ist die Haflung auf die Höhe des drelfachen Reisepreises Beschränkt. lhnen wnd in diesem zusammenhang im

eiGnenlrteresledetAbschlusseinerRelseunfall-urdReisegepäckversicherunsempfohlen.. -iig Oo wA hafter nicht rür Leislungssrörungen im zus;mmenhans mii Leislunsen, die als Fremdleistung Ledgich vermittelt werdei (zB.

spoGanstattungen, Thearebesuche, 
-Aussieltngen usw.) und die in der Reiseausschreib!ns ausdr(lck]lch als Fremdlelsiuns sekennzeichnet

iii_iin S"h"o"*""rru*ptuch segen den WA isr trsowett beschränki oder alsgeschlossen, als aurgrund intemaiionaler Übereinkomnren oder auf

sotch;n be;uhenden seserziichen Vo;schdften, die aufdie von elnem Leistungslräger zu erbrinsender Leistungen aulzuwenden slnd, ejnAnspruch aur

achadssersatz 9e9;n den Leisrungskäser nur unter besllmmlen vomusselzunsen oder Beschränkunsen seltend gemachtwerdel' känn oder unier

bestimmlen Voräusseizungen ausgeschlossen isi
12, Mitwirkungspflicht
Sie sind verpa;hiet, beiaurgelretenen Letsrunssslörungen im Rahmen dersesetzlichen Beslimmufsen rnlEuwnken, ev€ntuelle Schädenz! vemeiden

oderge ng zu halten.
sie sind jn;besondere verpitichrel, th€ Beanstandu nsen unvezrlglich dem wA oder seinen Leistungsldgetn zur K€. nln s zu geben Diese sind beaur'

tlägi rü r nOnirie ru rcrsen, sofe; dies mdgtich ist Ünie assen Sie es sch uld haft, elnen tülansel anzlzeigen, so lritl ein Anspruch auf Minderuns nicht

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Anspruche wesen nichl v;nragsgemäßer db nguns der Reise haben Sie ln.erhab€ines Monats nach venraglich vorsesehener B€endigung derReise

seünüberde; WA setren zir Äachen. Nach Äbtauf der Frist können Sie Ansprüche geLtend machen, wenn Sie ohneVerschulden an der Einhatuns

der Frist verhlrdert waren.
Änsprocrre Ourctr Sie rerjarrren in sechs rMonaten Die veiähruig besinnl mit dem Tas, an d-em die Reise dern Vertag nach enden solle llaben sie

"oli'r," 
Ä""p,,:"n. g"tr"nil g"macht, so isl die Vedährong 6is zu dem Tas sehemmt, an der WA dieAnsptüche schiftllch zurückweist Anspdche aus

uneiaubler Handlung veriählen in dreiJahren.
14. Unwirksam keit einzelner Beslimm ungen
oie Ünwtirsamkeit einzerner Besrimmunge; des Reiseverlrages hai iichtdie Unwirksamkeit des gesamten Relseve'1Gses zur Folge.

Sie können den WA nur ar dessen Sltzveäagen
FürKtagen des wA gegen sie isi thrwohnsidmaßgebend, es seidenn, dle Klage chiet sich gegen vo lkaufleute oder Personen die nach AbschLuss

des Veirages ihren 
-W;h.sitz 

oder sewöhntichen Äulenthatsorl ins Alsland vedegl haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Alfenthall im

zeitpuihd;r Klageefiebuig nichl beiannt ist ln di€sen Fällen ist det silz deswAmaßgebend


